
41. S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

IV. P e r i o d e — 28. J ä n n e r 1960. 

I n h a l t : 
P e r s o n a l i e n : 

Entschuldigt wird die Abwesenhei t des Lhstv. 
Dipl. Ing. Udier und der Abgeordneten Wegart , Ber
ger, Koller, Dr. Rainer, Dr. Assmann, Gruber (852). 

A u f l a g e n : 
Regierungsvorlage, zu Einl.-Zl.. 313, betreffend 

Helene Schinnerl, Fachinspektor, Zuerkennung einer 
monatlichen Zulage von 240 S zum Ruhegenuß; 

Antrag der Abgeordneten DDr. Freunbichler, 
Egger, Dr. Kaan und Hegenbarth, Einl.-Zl. 330, be
treffend Abänderung der Richtlinien für die Gewäh
rung e iner Förderung nach dem Wohnbauförde-
rungsgesetz 1954 zugunsten kinderreicher Familien; 

Antrag der Abgeordneten Ertl, Ebner, Lackner 
Karl und Dr. Rainer, Einl.-Zl. 331, betreffend die 
Übernahme des Güterweges Krakaudorf bis Volks
schule Krakauebene als Landesstraße; 

Ant rag der Abgeordneten Dr. Rainer, Wegart , 
DDr. Freunbichler und Krempl, Einl.-Zl. 332, betref
fend die Errichtung einer Preisbeobachtungsstelle 
beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung; 

Antrag der Abgeordneten Karl Lackner, Dr. Rai
ner, Ertl und Ebner, Einl.-Zl. 333, betreffend die 
Aufhebung der den Gemeinden Donnersbach und 
Donnersbachwald mit Landtagsbeschluß vom 27. No
vember 1952 Nr. 295 anläßlich der Übernahme der 
Gemeindestraße Donnersbach—Donnersbachwald als 
Landesstraße auferlegten Verpflichtung zur Leistung 
eines Instandsetzungsbeitrages von 300.000 S bzw. 
350.000 S hinsichtlich der noch aushaftenden Rest
bet räge; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 335, betreffend die 
Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für die 
Bezahlung eines für den Landwirtschaftsbetrieb 
St. Mart in angekauften Universal-Heuerntegerätes; 

Resolutionsantrag der Abgeordneten Stöffler, 
Wegar t , Dr. Kaan und Gottfried Brandl, Einl.-Zl. 335, 
betreffend Neuregelung des Wohnungsproblems; 

Resolutionsantrag der Abgeordneten Stöffler, 
Wegar t , Dr. Kaan und Gottfried Brandl, Einl.-Zl. 337, 
betreffend organische Einordnung Österreichs in ein 
gesamteuropäisches Wirtschaftskonzept; 

Bericht der Steiermärkischen Landesregierung, 
Einl.-Zl. 338, über die Genehmigung zum Beitritt der 
Landes-Hypothekenanstal t für Steiermark als Mit
glied der österreichischen Kommunalkredit-Aktien
gesellschaft mit dem Sitz in Wien mit einer Betei
l igung von 889.000 S; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 339, betreffend die 
generel le Übernahme von 18 Gemeindestraßen bzw. 
Güterwegen in einer Gesamtlänge von 99,389 km 
als Landesstraßen; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 340, betreffend den 
Ankauf von Waldgrundstücken im Ausmaß von 
19,3147 ha vom Gasthofbesitzer Friedrich Hensle in 
St. Gallen durch das Land Steiermark für die Lan-
desfors tverwalhmg St. Gallen (852). 

Z u w e i s u n g e n : 

Ant räge , Einl.-Zl. 330, 331, 332 und 333, der Lan
desregierung; Regierungsvorlagen, Einl.-Zl. zu 313, 
Einl.-Zl. 335, 338 und 340, dem Finanzausschuß; 

Anträge , Einl.-Zl. 336 und 337 und die Regie
rungsvorlage, Einl.-Zl. 339, dem Ve rkeh r s -und volks

wirtschaftlichen Ausschuß. Diese le tz terwähnte Re
gierungsvorlage ist dann noch im Finanzausschuß zu 
bera ten (853). 

1. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses übe r 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 307, betreffend die 
Zuerkennung eines ao. Versorgungsgenusses im 
Falle dauernder Invalidität oder des Ausscheidens 
aus dem ak t iven Dienststande wegen Vol lendung 
des 65. Lebensjahres an den Ver t ragsbedienste ten 
Dipl. Ing. Hermann Kahler. 

Berichterstatter: Abg. DDr. Freunbichler (853). 
Annahme des Antrages (853). . 

2. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses übe r 
den Bericht der Steiermärkischen Landesregierung, 
Einl.-Zl. 312, über die Gebarung der Landes-Hypo
thekenanstal t für Steiermark im Geschäftsjahr 1958. 

Berichterstatter: Abg. Wurm (853), 
Annahme des Antrages (854). 

3. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses übe r 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 315, betreffend d ie 
Übernahme der Bürgschaft des Landes Steiermark 
als Entschädigungs-(Rück-)Bürge gemäß § 1348 AB GB„ 
für einen Teilbetrag von höchstens 1,750.000 S e ines 
von der Sessellift Spital a. S.—Stuhleck Schwarz & 
Co. KG. aufzunehmenden ERP-Kredites von 
4,000.000 S zugunsten der Gemeinde Spital a. S. 

Berichterstatter; Abg. Ebner (854). 
Redner: LR. Fritz Matzner (855), Lh. Krainer (855). 
Annahme des Antrages (855). 

4. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses ü b e r 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 316, betreffend die-
Bedeckung von Mehrausgaben im ordentlichen Haus
hal t des Landeskrankenhauses Mariazell. 

Berichterstatter: Abg. Hofbauer (856). 
Annahme des Antrages (856). 

5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses ü b e r 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 317, betreffend d ie 
Genehmigung von 30 Freiplätzen in steirischen Lan
desschülerheimen auf die Dauer des Bestandes d i e 
ser Schülerheime. 

Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (856). 
Redner: Abg. Dr. Kaan (856). 
Annahme des Antrages (856). 

6. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses übe r 
den Bericht der Steiermärkischen Landesregierung, 
Einl.-Zl. 319, betreffend die Genehmigung e ine r 
überplanmäßigen Ausgabe bei Post 354,706 in de r 
Höhe von 1000 S als Beitrag des Landes für die 
Außenrenovierung der Pfarrkirche in Leutscbach und 
die Bedeckung dieser Mehrausgabe durch Einspa
rung und Bindung eines gleich hohen Betrages v o a 

A n t r ä g e : 

Ant rag der Abgeordneten Dr. Rainer, DDr. Freun
bichler, Karl Lackner und Ertl, betreffend Über
nahme der Gemeindestraße Karlwirt—Auwirt in der 
Ramsau als Landesstraße; 

An t rag der Abgeordneten Sturm, Vinzenz Lack
ner, Karl Operschall, Bert Hofbauer und Genossen, 
betreffend Übernahme der Gemeindestraße vom 
Hauptplatz in Neumarkt über Bahnhof Neumark t bis 
zur Bahnübersetzung (853). 

V e r h a n d l u n g e n : 
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den bei Post 731,111 „Verschiedene landwirtschaft
liche Fördeningsmaßnahmen" vorgesehenen Haus
haltsmitteln. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Pittermann (856). 
Annahme des Antrages (857). 
7. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 328, betreffend Rosa 
Singer, Witwe des am 2. Oktober 1959 verstorbe
nen Kanzleioberoffizials Ferdinand Singer, gnaden
weise Zurechnung von 10 Jahren zur Bemessung der 
Witwenpension. 

Berichterstatter: Abg. DDr. Stepantschitz (857). 
Annahme des Antrages (857). 
8. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 329, betreffend Irm
gard Klusemiann, Witwe des am 22. Mai 1957 ver
storbenen Professors der Landwirtschaftsschule Alt-
Grottenhof, Dipl. Ing. Erich Klusemann, Zuerkenriung 
einer'ao. Zulage zur Witwenpension. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (857). 
Annahme des Antrages (857). 
9. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 295, betreffend den 
"Ankauf der. bundeseigenen Realität in Graz, Johann-
Fux-Gasse 33, zum Gesamtbetrage von 440.000 S. 

Berichterstatter: Abg. Bammer (858). 
Annahme des Antrages (858). 

Beginn der Sitzung: 15.15 Uhr. 

1. Präsident Wal lner : Hoher Landtag! Ich eröffne 
die 41. Sitzung des Steiermärkischen Landtagesund 
begrüße alle Erschienenen. 

E n t s c h u l d i g t h a b e n s i c h : 

Landeshauptmannstv. Dipl. Ing. Udier, die Abge
ordneten Wegart , Berger, Koller, Dr. Rainer, Dr. Ass
mann und Gruber. 

Mit der Einladung zu dieser Landtagssitzung habe 
ich bekanntgegeben, daß heute die Zuweisung von 
Geschäftsstücken erfolgt und daß die vom Finanz
ausschuß erledigten Gegenstände zur Beratung ge
langen. Es kommen daher nachfolgende Geschäfts
stücke auf die heutige Tagesordnung: 

1. die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 307, betreffend 
die Zuerkennung eines ao. Versorgungsgenusses 
im Falle dauernder Invalidität oder des Ausschei
dens aus dem aktiven Dienststande wegen Voll
endung des 65. Lebensjahres an den Vertragsbe
diensteten Dipl. Ing. Hermann Kahler; 

2. der Bericht der Steiermärkitschen Landesregie
rung, Einl.-Zl. 312, über die Gebarung der Landes-
Hypothekenanstal t für Steiermark im Geschäfts
jahr 1958; 

3. die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 315, betreffend 
die Übernahme der Bürgschaft des Landes Steier
mark als Entschädigungs-(Rück-) Bürge gemäß § 1348 
ABGB. für einen Teilbetrag von höchstens 1,750.000 S 
eines von der Sessellift Spital a. S. — Stuhleck 
Schwarz & Co. KG. aufzunehmenden ERP-Kredites 
von 4,000.000 S zugunsten der Gemeinde Spital a. S.; 

4. die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 316, betreffend 
die Bedeckung von Mehrausgaben im ordentlichen 
Haushalt des Landeskrankenhauses Mariazeil; 

5. die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 317, betreffend 
die Genehmigung von 30 Freiplätzen in steirischen 
Landesschülerheimen auf die Dauer des Bestandes 
dieser Schülerheime; 

6. der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung, Einl.-Zl. 319, betreffend die Genehmigung 

einer überplanmäßigen Ausgabe bei Post 354,706 in 
der Höhe von 1000 S als Beitrag des Landes für 
die Außenrenovierung der Pfarrkirche in Leutschach 
und die Bedeckung dieser Mehrausgabe durch Ein
sparung und Bindung eines gleich hohen Betrages 
von den bei Post 731,711 „Verschiedene landwirt
schaftliche Förderungsmaßnahmen" vorgesehenen 
Haushaltsmitteln; 

7. die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 328, betreffend 
Rosa Singer, Witwe des am 2. Oktober 1959 ver
storbenen Kanzleioberoffizials Ferdinand Singer, 
gnadenweise Zurechnung von 10 Jahren zur Bemes
sung der Witwenpension; 

8. die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 329, betreffend 
Irmgard Klusemann, Witwe des am 22. Mai 1957 
verstorbenen Professors der Landwirtschaftsschule 
Alt-Grottenhof, Dipl. Ing. Erich Klusemann, Zuer
kennung einer ao. Zulage zur Witwenperusion; 

9. die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 295, betreffend 
den Ankauf der bundeseigenen Realität in Graz, 
Johann-Fux-Gasse 33, zum Gesamtbetrage von 
440.000 S. 

Ich nehme die Zustimmung zu dieser Tagesord
nung an, wenn kein Einwand erhoben wird. 

Es wird kein Einwand erhoben. 

E s l i e g e n f o l g e n d e G e s c h ä f t s s t ü c k e 
a u f : 

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zl. 313, betrelfent! 
Helene Schinnerl, Fachinspektor, Zuerkennung einer 
monatlichen Zulage von 240 S zum Ruhegenuß; 

der Antrag der Abgeordneten DDr. Freunbichler, 
Egger, Dr. Kaan und Hegenbarth, Einl.-Zl. 330, be
treffend Abänderung der Richtlinien für die Ge
währung einer Förderung nach dem Wohnbauför-
derungsgesetz 1954 zugunsten kinderreicher Fa
milien; 

der Antrag der Abgeordneten Ertl, Ebner, Karl 
Lackner und Dr. Rainer, Einl.-Zl. 331, betreffend die 
Übernahme des Güterweges Krakaudorf bis Volks
schule Krakauebene als Landesstraße; 

der Antrag der Abgeordneten Dr. Rainer, We
gart, DDr. Freunbichler und Krempl, Einl.-Zl. 332, 
betreffend die Errichtung einer Preisbeobachtungs
stelle beim Amte der Steiermärkischen Landesre
gierung; 

der Antrag der Abgeordneten Karl Lackner, Dr. 
Rainer, Ertl und Ebner, Einl.-Zl. 333, betreffend die 
Aufhebung der den Gemeinden Donnersbach und 
Donnersbachwald mit Landtagsbeschluß vom 27. No
vember 1952 Nr. 295 anläßlich der Übernahme der 
Gemeindestraße Donnersbach—Donnersbachwald als 
Landesstraße auferlegten Verpflichtung zur Lei
stung eines Instandsetzungsbeitrages von 300.000 S 
bzw. 350.000 S hinsichtlich der noch aushaftenden 
Restbeträge; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 335, betreffend 
die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben für 
die Bezahlung eines für den Landwirtschaftsbetrieb 
St. Martin angekauften Universal-Heuerntegerätes; 

der Resolutionsantrag der Abgeordneten Stöff-
ler, Wegart , Dr. Kaan und Gottfried Brandl, Einl.-Zl. 
336, betreffend Neuregelung des Wohnungspro
blems; 

der Resolutdonsantrag der Abgeordneten Stöff-
ler, Wegart , Dr. Kaan und Gottfried Brandl, 
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Einl.-Zl. 337, betreffend organische Einordnung 
Österreichs in ein gesamteuropäisches Wirtschafts
konzept; 

der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung, Einl.-Zl. 338, über die Genehmigung zum Bei
tritt der Landes-Hypothekenanstalt für Steiermark 
als Mitglied 'der österreichischen Kommunalkredit-
Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Wien mit einer 
Beteiligung von 889.000 S; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 339, betreffend 
die generelle Übernahme von 18 Gemeindestraßen 
bzw. Güterwegen in einer Gesiamtlänge von 
99,389 km als Landesstraßen; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 340, betreffend 
den Ankauf von Waldgrundstücken im Ausmaß von 
19,3147 ha vom Gasthofbesitzer Friedrich Hensle 
in St. Gallen durch das Land Steiermark für die 
Landesforstverwaltung St. Gallen. 

Ich nehme die Zuweisung aller aufliegenden Ge
schäftsstücke vor, wenn kein Einwand erhoben wird. 

Es wird kein Einwand erhoben. 

I c h w e i s e z u : 

die Anträge, Einl.-Zl. 330, 331, 332 und 333, der 
Landesregierung; 

die Regierungsvorlagen, Einl.-Zl. zu 313, Einl.-Zl. 
335, 338 und 340, dem Finanzausschuß; 

die Anträge, Einl.-Zl. 336 und 337 und die Re
gierungsvorlage, Einl.-Zl. 339, dem Verkehrs- und 
volkswirtschaftlichen Ausschuß. 

Die letzterwähnte Regierungsvorlage ist dann 
noch im Finanzausschuß zu beraten. 

Ich nehme die Zustimmung zu diesen Zuweisun
gen an, wenn kein Einwand erhoben wird. 

Ein Einwand wird nicht erhoben. 

E i n g e b r a c h t w u r d e n f o l g e n d e A n 
t r ä g e : 

der Antrag der Abgeordneten Dr. Rainer, DDr. 
Freunbichler, Karl Lackner und Ertl, betreffend 
Übernahme der Gemeindestraße Karlwirt—Auwirt 
in Ramsau als Landesstraße, 

der Antrag der Abgeordneten Sturm, Lackner, 
Operschall, Hofbauer und Genossen, betreffend die 
Übernahme der Gemeindestraße vom Hauptplatz 
Neumarkt über den Bahnhof Neumarkt bis zui 
Bahnübersetzung. 

Die gehörig unterstützten Anträge werden der 
geschäftsordnungsmäßigen Behandlung zugeführt. 

Wir gehen zur Tagesordnung über. 

1. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses übei 
die Regierungsvorlage, Beilage 307, betreffend die 
Zuerkennung eines ao. Versorgungsgenusses im 
Falle dauernder Invalidität oder des Ausscheidens 
aus dem aktiven Dienststande wegen Vollendung 
des 65. Lebensjahres an den Vertragsbediensteten 

Dipl. Ing. Hermann Kahler. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. Freunbichler. 
Ich erteile ihm das. Wort . 

Berichterstatter Abg. DDr. Freunbichler: Hoher 
Landtag! Die Einlaufzahl 307 beinhaltet die Regie
rungsvorlage, betreffend die Zuerkennung eines ao. 

Versorgungsgenusses im Falle dauernder Invalidi
tät oder des Ausscheidens aus dem aktiven Dienst-
stan le wegen Vollendung des 65. Lebensjahres an 
üen Vcrc.ragsbediens1.etcn des Lahdesbauamtes 
Dipl. Ing. Hermann Kahler. Der Genannte ist erst 
nach Vollendung seines 40. Lebensjahres in den 
Landesdienst e ingetreten und es kann keine Prag
matisierung mehr erfolgen. Nach Beurteilung sei
ner Dienstvorgesetzten ist Dipl. Ing. Kahler aut 
dem Gebiete des Brückenbaues eine besonders be
währte und erfahrene Fachkraft. Bei einem eventu
ellen Ausscheiden und seiner Abwanderung in die 
Privatwirtschaft würde sich das für den Betrieb des 
Landesbauamtes sehr nachteilig auswirken. Die 
Landesregierung hat vorbehaltlich der Zustimmung 
des Hohen Hauses beschlossen, dem Genannten im 
Falle des Eintrittes einer dauernden Invalidität bzw.. 
beim Ausscheiden infolge Erreichung der Alters
grenze einen ao. Versorgungsgenuß, der der Dif
ferenz zwischen dem fiktiven Ruhegenuß eines 
Beamten und der anfallenden Rente aus der Sozial-
versdcherung entspricht, zuzuerkennen. Namens des 
Finanzausschusses, der sich in seiner gestrigen 
Sitzung mit dieser Vorlage beschäftigt hat, habe 
ich die Ehre, dem Hohen Landtage folgenden An
trag zur Beschlußfassung zu empfehlen: 

„Dem Vertragsbediensteten der Fachabteilung IIb, 
Brückenbau, des Landesbauamtes, Dipl. Ing. Her
mann . Kahler, wird für den Fall dauernder Invali
dität bzw. des Ausscheidens wegen Vollendung dos 
65, Lebensjahres ein außerordentlicher Versor-
gungsgenuß gewährt, der der Differenz zwischen 
dem fiktiven Ruhegenuß und der Alters- bzw. In-
validdtätsrente gleichkommt. Der fiktive Ruhegenuß 
ist nach den Grundsätzen der §§ 46 und 47 des Ge
haltsüberleitungsgesetzes in der jeweiligen Fassung 
zu ermitteln, wobei als Gehalt das letzte Monats
entgelt anzunehmen ist. 

Für die Ermittlung des Ruhegenusses sind die 
für Beamte geltenden Bestimmungen anzuwenden." 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir 
schreiten daher zur Abstimmung. Ich ersuche die 
Abgeordneten, die dem Antrag des Herrn Bericht
erstatters zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

2. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses übet 
den Bericht der Steiermärkischen Landesregierung, 
Einl.-Zl. 312, über die Gebarung der Landes-Hypo
thekenanstalt für Steiermark im Geschäftsjahr 1958. 

Berichterstatter ist Abg. Wurm. Ich erteile ihm 
das Wort . 

Berichterstatter Abg. Wurm: Hohes Haus! Zur 
Einl.-Zl. 312 wurden dem Finanzausschuß 3 Ge
schäftsstücke vorgelegt. Das erste war der Bericht 
der Landes-Hypothekenanstalt über ihre Geschäfts
führung im Jahre 1958, das zweite ein Bericht des 
Rechnungshofes an die Landes-Hypothekenanstalt. 
über die Überprüfung der Anstalt vom Jahre 1954 
bis 1958. Die Überprüfung gliedert sich in 4 Ab
schnitte. Im ersten Abschnitt werden über die Schil
lingseröffnungsbilanz Ziffern zur Verfügung ge-> 
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stellt und auch erörtert. Der zweite Abschnitt ent
hält die Vermögensrechnung vom Jah re 1955 bis 
1958 und der (dritte Abschnitt die Gewinn- und 
Verlustrechnung für die letzten 5 Jahre . Im Ab
schnitt d werden Kostenfeststellungen angegeben. 

Im allgemeinen stellt der Rechnungshof fest, daß 
keine Beanstandungen stattgefunden haben und 
daß die Gebarung der Landes-Hypothekenanstalt 
in vorbildlicher Weise geführt wird. 

Dieser Bericht wurde der Landesregierung über
geben, die Landesregierung hat dazu Stellung ge
nommen. In ihrer Sitzung am 16. November 1959 
hat sie den Beschluß gefaßt, dem Hohen Landtag 
folgenden Antrag zu unterbreiten. 

„Der Hohe Landtag wolle (beschließen: 

1. Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung über die Gebarung (der Landes-Hypotheken-
anstalt für Steiermark im Geschäftsjahr 1958 wird 
genehmigend zur Kenntnis genommen. 

2. Der Beschluß der Steiermärkischen Landesre
gierung vom 20. April 1959, GZ.: 10-24 Ba 4/4-
1959, wonach die Anstalt ermächtigt wurde, im 
Rahmen der Agrarinvesti t ionskreditaktion 1959 
Darlehen unter 50.000 S auch ohne grundbücher-
liche Sicherstellung aus Mitteln des Binlagenge-
schäfts zu gewähren, wenn andere hinreichende 
Sicherstellungen (Bürgschaften, insbesondere Bürg
schaften durch die Steirische Bürgschaftsgenossen
schaft oder durch Raiffeisenkassen) geboten wer
den können, wird bestätigt. 

3. Dem Herrn Präsidenten des Rechnungshofes 
sowie den Organen, die mit der Durchführung der 
Überprüfung befaßt waren, wird für. diese Tätig
keit und für die ausführliche Berichtenstattung dei 
Dank ausgesprochen." 

Namens des Finanzausschusses ersuche ich um 
Annahme des Antrages. 

Präsident: Es liegt keine Wortmeldung vor. Wir 
schreiten, daher zur Abstimmung. Ich ersuche die 
Abgeordneten, die dem Antrag des Herrn Bericht
erstatters zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

3. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, EinL-Zl. 315, betreffend die 
Übernahme der Bürgschaft des Landes Steiermark 
als Entschädigungs-(Rück-)Bürge gemäß § 1348 
ABGB. für einen Teilbetrag von höchstens 1,750.000S 
eines von der Sessellift Spital a. S. — Stuhleck 
Schwarz & Co. KG. aufzunehmenden ERP-Kredites 
von 4,000.000 S zugunsten der Gemeinde Spital a. S. 

Berichterstatter ist Abg. Oswald Ebner. Ich er
teile ihm das Wort . 

Berichterstatter Abg. Ebner: Hohes Haus! Das 
Gebiet der Gemeinde Spital a. S. ist seit Jahrzehn
ten ein äußerst beliebtes Ausflugs- und Fremden
verkehrsgebiet mit einem sehr schönen Schigelände. 
Infolge des Fortschrittes unserer gesamten Wirt
schaft und damit der Hebung des Wohlstandes der 
Bevölkerung und Steigerung der Bequemlichkeit er
gibt sich die Notwendigkeit, dieses Fremdenver

kehrs- und Ausflugsgebiet zeitgemäß zu gestalten. 
Es ist trotz des Ausbaues eines Straßenzuges vom 
Pfaffensattel abzweigend von der Landesstraße 
Nr. 1 bis zum Höhepunkt des rund 1800 m hohen 
Stuhlecks die Notwendigkeit gegeben, mit Rück
sicht auf den Fremdenverkehr und das schöne Schi
gelände auch einen Sessellift zu erbauen. 

Es wurde zu diesem Zweck eine Kommanditge
sellschaft gegründet, welche es sich zur Aufgabe 
gestellt hat, diesen Lift zu e rbauen und auch be
reits die Konzession für 3 Sasselliftetrecken erwor
ben hat. Die erste Strecke soll gehen von Spital 
am Semmering bis zum Hühnerkogel, die zweite 
vom Hühnerkogel- bis zur Stuhlecker-Höhe und die 
dritte vom Pfaffensattel bis auf das Stuhleck hin
auf. Der erste Teil dieses Sesselliftes ist bereits in 
Angriff genommen und hat diese Kommanditgesell
schaft einen Betrag von 2,8 Millionen Schilling be
reits verbaut. Es ist zum Weiterbau dieser Strecke 
nun ein Kredit von rund 4 Millionen Schilling not
wendig, welchen das Bundesministerium für Ver
kehr- und Elektrizitätswirtschaft der Kommandit
gesellschaft bereits zugebilligt hat. Für diesen Kre
dit hat die Gemeinde Spital a. S. die Bürgschaft 
übernommen. 

Nun ist die Gemeinde Spital a. S. mangels vor
handener Industrien und mangels höherer Ein
künfte nicht in der Lage, allein diesen Kredit füi 
die Zukunft zu t ragen und hat sich daher an die 
Steiermärkische Landesregierung gewendet, um hier 
eine Rückbürgschaft zu erreichen. Darum handelt 
es sich bei dieser Vorlage. Es hat nun der Finanz
ausschuß in seiner gestrigen Sitzung sich eingehend 
mit d ieser Sache beschäftigt und ist zu folgendem 
Beschluß gekommen, der heute dem Hohen Haus 
zur Annahme vorgelegt wird. Dieser Antrag des 
Finanzausschusses lautet: 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Die Steiermärkische Landesregierung wird er
mächtigt, im Namen des Landes Steiermark zu
gunsten der Gemeinde Spital a. S. die Entschädi-
gungs- (Rück-) Bürgschaft gemäß § 1348 ABGB. im 
Höchistbetrage von 1,750.000 S für einen ERP-Kredit 
per 4,000.000 S zu übernehmen, welchen das Bun
desministerium für Verkehrs- und Elektrizitäts
wirtschaft der Sessellift' Spital a. S. — Stuhleck 
Schwarz & Co. KG. Spital a. S. zur Errichtung eines 
Sesselliftes auf den Hühnerkogel gewährt und wo
für die Gemeinde Spital a. S. die Haftung als Bürge 
und Zahler übernommen hat. 

Als Bedingung für die Haftungsübernahme des 
Landes Steiermark hat zu gelten, daß der Indu
strielle Paul Girardoni in Siegendorf, Nö . , mit 
einem Betrag von 500.000 S und die Gutsbesitzerin 
Aloisia Schwarz in Türnitz, Nö . , mit einem Betrag 
von 100.000 S zugunsten der Gemeinde Spital a. S. 
ebenfalls die Entschädigungsibürgschaft überneh
men. 

Es ist ferner zu vereinbaren, daß die Gemeinde 
Spital a. S. im Falle einer Inanspruchnahme zu
nächst aus eigenen Mitteln einen Betrag von 
500.000 S aufzuwenden und für einen anfälligen 
Mehrbetrag die beiden Bürgen Paul Girardoni und 
Aloisia Schwarz in Anspruch zu nehmen hat. Erst 
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nach Erfüllung dieser Voraussetzungen und bei Un
einbringlichkeit des Regreßanspruches der Ge
meinde belim Kreditnehmer kann das Land Steier
mark zur Zahlung herangezogen werden, und zwar 
bis zur Hälfte des sodann noch verbleibenden Rest
betrages, jedoch beschränkt auf den absoluten 
Höchstbetrag von 1,750.000 S. 

Die näheren Bedingungen für die Gewährung der 
Entschädigungs-(Rück-)Bürgschaft sind unter Erfas
sung aller sonst noch erforderlichen Sicherheiten 
für die Rückzahlung des ERP-Kredites durch den 
Kreditnehmer i n einem entsprechenden Bürgschafts
ver t rag festzulegen." 

Diesen Antrag empfehle ich dem Hohen Haus 
namens des Finanzausschusses. 

Landesrat Matzner: Hoher Landtag! Die Gemeinde 
Spital a. S. ist arm. Viel liegt noch dort im argen. 
Die Schule ist einer Ausweitung bedürftig, was zu 
bessern war daran, ist mit großem eigenem Kräfte
aufwand geschehen. Eine Wasserlei tung mußte ge
baut werden, die Straßen und Wege sind auch noch 
sehr verbesserungsbedürftig. Eine jede Gemeinde 
in einer ähnlichen Lage sucht, daher ihre wirtschaft
liche Situation zu bessern, und was kann eine Ge
meinde in einem Gebiet wie beim Semmering bes
ser tun als sich bemühen, den Fremdenverkehr zu 
heben. Es gibt kleine metallverarbeitende Betriebe, 
aber es sieht aus, daß diese letzten fast mittelalter
lichen Reste der Firmen auch noch eingehen wer
den. 

Daher wollen wir uns immer wieder darauf be
sinnen, daß unser Österreich und im besonderen 
unsere Steiermark die vielen Möglichkeiten zum 
Ausbau für die Fremdenindustrie hat und daher 
für diese noch viel geschehen muß. Natürlich ist 
die Gemeinde nicht in der Lage, mit ihren kargen 
Mitteln oder durch Aufnahme eines. Darlehens mit 
hochgehender Verzinsung solche Projekte, wie es 
der Bau eines Sesselliftes ist, aus eigenem zu för
dern. Sie kommt zum Land und das Land hält sich 
für verpflichtet, seine Hilfe beizutragen und ein so 
schönes Projekt, wie es der Sessellift am Stuhleck 
ist, zu einem guten Ende zu führen. 

Natürlich kann auch das Land nicht bei den vie
len Projekten, die in gleicher Weise wie bei vie
len Gemeinden bestehen, eine Garantie, die je
weils in mehrere Millionen geht, übernehmen. Wii 
haben uns daher entschlossen, die Gemeinde auch 
mithaften zu lassen, und das Land hat sich ent
schlossen, einen größeren Teil der Garantie zu ge
ben. Es finden sich nämlich nicht leicht Industrielle, 
die so, wie es früher der Fall war, mit eigenen Ri
sikos ihre Absichten in die Tat umsetzen, alle ver
suchen immer wieder, die Haftung der Öffentlich
keit für ihre guten Gedanken zu finden. Wir selbst, 
die wir die Steuermittel des Landes zu verwalten 
haben, können uns natürlich auch nicht diesen gu
ten Ideen entziehen und sind verpflichtet, nach 
unseren Kräften mitzuwirken. So soll das auch bei 
der Gemeinde Spital a. S. geschehen und alle wer
den froh sein, wenn wir hier im Landtage die ein
hellige Zustimmung finden, damit der notleiden
den Gemeinde auf einen besseren Weg geholfen 
werde. (Beifall bei SPÖ.) 

Landeshauptmann Krainer: Hohes Haus! Ich 
weiß, daß der Hohe Landtag dem Antrag der 
Landesregierung, Tür den Sessellift auf den Stuhl
eck die Haftung zu übernehmen, gerne beitreten 
wird. Ich glaube, mich zu erinnern, daß das der 
3. Fäll (ist, in welchem der Steiermärkische Land
tag die Haftung übernimmt. Der erste Fall war die 
Tauplitz, der zweite der Sessellift auf den Haus er 
Kaibling und der dritte Fall ist der Stuhleck. Wir 
haben im allgemeinen uns gegen Haftungen schon 
aus dem Grunde zur Wehr gesetzt, weil wir schlechte 
Erfahrungen gemacht haben. Aber gerade die För
derung des Fremdenverkehrs läßt es verantworten, 
daß man eine solche Haftung, nachdem sie noch 
dazu mit der Gemeinde und mit zwei anderen noch 
geteilt wird", übernimmt. 

Es ist kein Zweifel, daß die Errichtung eines 
Sesselliftes auf den Stuhleck dazu angetan ist, in 
hohem Maße der Förderung des steirischen Frem
denverkehrs zu dienen. Der Stuhleck liegt in Reich
weite der Bundeshauptstadt und es ist daher an
zunehmen, daß er eine größere Frequenz aufzu
weisen haben wird. Natürlich bestehen grundsätz
liche Bedenken gegen die Übernahme so vieler 
Haftungen, die wir schon in unserem Lande haben 
und daß wir das Risiko einer solchen Haftungs
übernahme nun wieder eingehen. Ich glaube aber, 
daß die Kommanditisten dieser Kommanditgesell
schaft doch ernst zu nehmende Interessenten sind 
und das Unternehmen aufbauen wollen, von dem 
wir annehmen dürfen, daß es auch funktionieren 
wird. Wir sind an sich, wie schon gesagt, sehr zu
rückhaltend, aber der Fall ist geradezu ein Muster
beispiel, wie man heute helfen soll und kann. 

Wir sind in der Frage der Förderung der Sessel
lifte in der Steiermark nicht immer an erster Stelle 
gestanden. Ich erinnere mich, daß bezüglich der 
Sessellifte und Seilbahnen das Land Oberösterreich 
in reichem Maße solche Unternehmen immer wie
der subventioniert und auch Haftungen übernom-
men hat, so daß eine förmliche Konkurrenz zu 
unseren steirischen Liften und Seilbahnen, wohl un
beabsichtigt, e ingetreten ist. Auch das Land Tirol 
fördert wei tgehend aus ERP-Mitteln diese Zwecke 
und es s ind hohe Beträge vor allem in die west
lichen Alpenländer gegeben worden. Wir sind hier 
sozusagen im Nachholbedarfe bemüht, durch Mit
hilfe des Landes im Vereine mit der Gemeinde 
Spital ein solches Unternehmen zu errichten, von 
dem wir glauben, daß es fremdenverkehrsfördernd 
wirken wird, indem so vielen Tausenden dadurch 
die Möglichkeit gegeben wird, auf den Stuhleck 
hinauf und herunter mit den Schi zu fahren. Ich 
hoffe, daß das Unternehmen sehr segensreich für 
das Gebiet sein wird. (Beifall bei ÖVP.) 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor, ich schreite daher zur Abstimmung. Ich ersuche 
die Abgeordneten, die mit dem Antrag des Herrn 
Berichterstatters einverstanden sind, zum Zeichen 
ihrer Zustimmung eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 
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4. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 316, betreffend die 
Bedeckung von Mehrausgaben im ordentlichen 

Haushalt des Landeskrankenhauses Mariazeil. 

Berichterstatter ist Abg. Hofbauer. Ich erteile 
ihm das. Wort . 

Berichterstatter Abg. Hofbauer: Hohes Haus! Die 
Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 316, betrifft die Be
deckung von Mehrausgaben im ordentlichen Haus
halt des Landeskrankenhauses. Mariazeil. Im Zuge 
der Fassadierungsarbeiten beim Krankenhaus 
Mariazell wurden unvorhergesehene Arbeiten not
wendig. Der Gesamtaufwand hiefür von 2.475 S 
wurde bei UVP 5221,371 freigegeben. Da es sich 
hier um eine Überschreitung handelt, für welche 
die notwendigen Mittel nur durch Einsparung und 
Bindung bei einer anderen Voranschlagspost auf
gebracht werden können, wird gemäß § 32, Abs. 2 
des Landesverfassungsgesetzes zufolge Regierungs
beschlusses vom 23. November 1959, mit dem sich 
der Finanzausschuß gestern befaßte, folgender An
trag gestellt: 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Be
richt der Steiermärkischen Landesregierung über 
die Bedeckung eines Mehrerfordemüsses von 2475 S 
für die Durchführung der noch erforderlichen Schlos
ser- und Verglasungsarbeiten im Zuge der Fassa
dierungsarbeiten . am Hauptgebäude des Landes
krankenhauses Mariazeil durch Einsparung und 
Bindung eines, gleich hohen Betrages bei der UVP 
2405,81 III des Internates der weltlichen Kranken
pflegeschülerinnen. — Instandsetzung der Decken 
im I. Stock — wird genehmigend zur Kenntnis ge
nommen." 

Präsident: Keine Wortmeldung. Ich ersuche die 
Abgeordneten, die dem Antrag des Herrn Bericht
erstatters zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 317; betreffend die 
Genehmigung von 30 Freiplätzen in steirischen 
Landesschülerheimen auf die Dauer des Bestandes 

dieser Schülerheime. 

Berichterstatter ist Abg. Gottfried Brandl. Ich er
teile ihm das Wort . 

Berichterstatter Abg. Brandl Gottfried: Hohes 
Haus! Zur Erinnerung an das auf allen Gebieten 
des öffentlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und 
sozialen Lebens so erfolgreichen Wirkens Erzher
zog Johanns hat die Steiermärkische Landesregie
rung am 22. Juni 1959 einstimmig beschlossen, eine 
steirische Gedenkjahrstiftung 1959 zu schaffen, für 
die Förderung förderungswürdiger Kinder in Lan
desschülerheimen durch Schaffung von 30 Frei
plätzen, wobei besonders Schüler und Studenten 
aus dem Grenzgebiet berücksichtigt werden sollen. 
Die Kosten dieser 30 Fredplätze belaufen sich bei 
Bezahlung der vollen Heimgebühr auf 600 S pro 
Kopf, also insgesamt auf 180.000 S. Weil förde
rungswürdige Kinder bisher immer eine Ermäßi

gung der Heimgebühr in Form von Studienbeihil
fen bewilligt erhielten und d iese auch zukünftig 
erhalten werden, werden sich die Gesamtkosten 
der 30 Freiplätze durch diese Beihilfen ermäßigen. 

Die Steiermärkische Landesregierung hat in ihrer 
Sitzung vom 30. November beantragt, die Schaf
fung von 30 Freiplätzen in steirischen Landesschü
lerheimen auf die Dauer des Bestandes diesei 
Schülerheime zu Lasten der Haushaltspost 291,701 
dem Hohen Landtag zur Genehmigung zu empfeh
len. 

Der Finanzausschuß hat sich in seiner gestrigen 
Sitzung mit diesem Antrag der Landesregierung 
befaßt und ersuche ich nun in seinem Namen das 
Hohe Haus, dem Antrag der Landesregierung die 
Zustimmung zu erteilen. 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Abg. 
Dr. Kaan. 

Abg. Dr. Kaan: Hohes Haus, meine Damen und 
Herren! Unter den Auswirkungen des Gedenkjah
res sind jene die erfreulichsten, welche eine dau
ernde Wirkung zeigen. Eine Stiftung dieser Art, 
d ie diesen Gedanken verwirklicht, ist die, daß Kin
der, insbesondere solche aus dem Grenzlaiid, wenn 
sie ihren Studien nachkommen wollen und nicht in 
ihrem Elternhaus bleiben können, eine erleichterte 
Unterkunft im Schülerheim finden. Es ist der Zug 
zur Stadt manchmal ein erzwungener und in die
sem Fall auch ein gut zu heißender, zumal die Kin
der ja ausgesucht werden, die förderungsbedürftig 
sind und sich eines solchen erleichterten Studien
fortganges würdig erweisen. 

Ich entnehme der Vorlage, daß sie als eine Dauer
einrichtung gedacht ist, indem für das laufende J ahr 
die entsprechende Erhöhung der Haushaltspost 
gleichzeitig beschlossen werden soll, obwohl es 
sich um einen Regierungsbeschluß handelt, der 
schon auf den Juni des vorigen Jahres zurückgeht. 
Die ÖVP wird daher für diese Vorlage freudigen 
Herzens stammen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Wir schreiten 
zur Abstimmung. Ich ersuche die Abgeordneten, 
die dem Antrag des Herrn Berichterstatters- zu
stimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

6. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
den Bericht der Steiermärkischen Landesregierung, 
Einl.-Zl. 319, betreffend die Genehmigung einer 
überplanmäßigen Ausgabe bei Post 354,706 in der 
Höhe von 1000 S als Beitrag des Landes für die 
Außenrenovierung der Pfarrkirche in Leutschach 
und die Bedeckung dieser Mehrausgabe durch 
Einsparung und Bindung eines gleich hohen Betra
ges von den bei Post 731,111 „Verschiedene land
wirtschaftliche Förderungsmaßnahmen" vorgesehe

nen Haushaltsmitteln. 

Berichterstatter ist Abg. Z i t t e r m a n n . Ich er
teile ihm das Wort . 

Berichterstatter Abg. Pittermann: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Auf Grund des Regie
rungsbeschlusses vom 30. November 1959 hat sich. 
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der Finanzausschuß mit der Genehmigung einer 
überplanmäßigen Ausgabe bei Post 354,706 in 
Höhe von 1000 S als Beitrag des Landes für die 
Außenrenovierung der Pfarrkirche in Leutschach 
befaßt. 

Der Finanzausschuß hat. diesen Bericht der Lan
desregierung zustimmend zur Kenntnis genommen 
und mich beauftragt, dem Hohen Haus folgenden 
Antrag vorzulegen: 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung über die Genehmigung einer überplanmäßi
gen Ausgabe von 1000 S bei Post 354,706 .Förde
rung der Errichtung und Erhaltung von Kultur
denkmälern' sowie über die Bedeckung durch Ein
sparung und Bindung eines Betrages von 1000 S bei 
Post 731,711 .verschiedene landwirtschaftliche För
derungsmaßnahmen' wird zur Kenntnis genom
men." 

Ich bitte das Hohe Flaus, diesen Antrag anzu
nehmen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Wir schreiten 
zur Abstimmung. Ich ersuche die Abgeordneten, 
die dem Antrag des Herrn Berichterstatters zu
stimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

7. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 328, betreffend 
Rosa Singer, Witwe des am 2. Oktober 1959 ver
storbenen Kanzleioberoffäzials Ferdinand Singer, 
gnadenweise Zurechnung von 10 Jahren zur Be

messung der Witwenpension. 

Berichterstatter ist Abg. DDr. S t e p a n t -
s c h i t z. Ich erteile ihm das Wort . 

Berichterstatter Abg. DDr. Stepantschitz: Der ver
storbene Kanzleioberoffizial Ferdinand Singer hin
terließ eine Wi twe und eine Adoptivtochter. Er 
wies zum Zeitpunkt seines Todes erst eine 26jäh
rige Dienstzeit auf und ist daher die Witwenpen-
sion besonders niedrig. Sie soll nun im Rahmen der 
in der Dienstpragmatik vorgesehenen Möglichkeit 
erhöht werden. 

Ich erlaube mir daher auf Grund des einstira
migen Beschlusses des Finanzausschusses folgen
den Antrag zu stellen: 

„Der Hohe Landtag wolle beschließen: Der Wit
we des am 2. Oktober 1959 verstorbenen Kanzlei-
oberoffizials Ferdinand Singer, Rosa Singer., wer
den gnadenweise für die Bemessung der Witwen
pension 10 Jahre zu der für die Ruhe-(Versor-
gungs-) Genußbemessung anrechenbaren Dienstzeit 
zugerechnet." 

Präsident: Keine Wortmeldung. Wir schreiten, 
zur Abstimmung. Ich ersuche die Abgeordneten, 
die dem Antrag des Herrn Berichterstatters zu
stimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

C. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 329, betreffend 
Irmgard Klwsemann, Witwe des am 22. Mai 1957 
verstorbenen Professors der Landwirtschaftsschule 
Alt-Grottenhof, Dipl. Ing. Erich Klusemann, Zu-
erkennung einer a.-o. Zulage zur Witwenpension. 

Berichterstatter ist Abg. Hans B r a n d 1. Ich er
teile ihm das Wort . 

Abg. Hans Brandl: Floher Landtag! Auch diese 
Vorlage beschäftigt sich mit der Zurechnung von 
Jahren zur Verbesserung einer Witwenpension 
nach dem Landesbediensteten Prof. Dipl. Ing. Erich 
Klusemann, der lange Zeit hindurch an der Land
wirtschaftsschule Grottenhof verdienstvoll tätig ge
wesen und 1957 gestorben ist. Seine Witwe, Frau 
Irmgard Klusemann, ha t nach dem Tode ihres Gat
ten ein Ansuchen gestellt, daß ihr eine außeror
dentliche Zulage gewährt werden soll und hat das
selbe damit begründet, daß ihr Gatte eine verhält
nismäßig geringe Dienstzeit hat und sie für das 
Studium von zwei minderjährigen Kindern aufkom
men muß. Dieses Ansuchen konnte bis jetzt keiner 
Erledigung zugeführt werden, da die Vordienstzei
ten nicht geklärt waren. Nun ist die Anrechnung 
der Vordienstzeiten erfolgt und es ergibt sich, daß 
er eine Dienstzeit zur Bemessung des Ruhegenus
ses von 20 Jahren aufzuweisen hatte. Bei einer 
Zurechnung von 10 Jahren würde sich die Witwen
pension um S 250'76 monatlich erhöhen. 

Die Landesregierung hat sich mit dieser Frage 
beschäftigt und der Finanzausschuß hat einstimmig 
beschlossen,-dem Hohen Landtag folgenden Antrag 
vorzulegen und darf ich Sie bitten, diesem Antrag 
die Zustimmung zu erteilen. 

Der Antrag lautet: „Der Hohe Landtag wolle be
schließen: Der Wi twe des am 22. Mai 1957 ver
storbenen Professors der Landwirtschaftsschule Alt-
Grottenhof, Dipl. Ing. Erich Klusemann, Irmgard 
Klusemann, wird mit Wirkung ab 1. Oktober 1957, 
das ist der der Gesuchseinbringung nächstfolgende 
Monatserste, auf die Dauer, als diese eine Kinder-
zuläge für eines ihrer Kinder erhält, eine außer
ordentliche Zulage zu ihrer Witwenpension im 
Ausmaß des Unterschiedes auf jene Witwenpen
sion, die sich bei Zurechnung von 10 Jahren erge
ben würde, zuerkannt." 

Präsident: Keine Wortmeldung. Wir schreiten 
zur Abstimmung. Ich ersuche die Abgeordneten, 
die dem Antrag des Herrn Berichterstatters zu
stimmen, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

9. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zl. 295, betreffend den 
Ankauf der bundeseigenen Realität in Graz, Jo-
hann-Fux-Gasse 33, zum Gesamtbetrage von 

440.000 S. 

Berichterstatter ist Abg. B a m m e r. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Berichterstatter Abg. Bammer: Hoher Landtag! 
Die Steiermärkische Landesregierung hat in ihrer 
Sitzung vom 16. Februar 1959 erstmals den An
kauf der bundeseigenen Liegenschaft Johann-Fux-
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Gasse 33 beschlossen. Sie beinhaltet 2520 m2 in 
Graz im Bezirk Geidorf. Auf der Liegenschaft be
findet sich ein 2stöckiger Villenhochbau. Im An
schluß an diese Liegenschaft liegt das Landesschü
lerheim Herdergasse 3. Es sind dort 65 Schüler 
untergebracht, denen aber nur eine Fläche von 
170 m2 zu Spiel, Sport und Erholung zur Verfü
gung steht. Durch den Kauf der Liegenschaft wäre 
es möglich, für die Insassen des Schülerheimes 
einen wirklich den Notwendigkeiten entsprechen
den Spielplatz zur Verfügung zu stellen und des
halb hat die Landesregierung beschlossen, diese 
Realität um den Preis von 440.000 S zu erwerben. 
Der Finanzausschuß hat sich mit dieser Frage be
schäftigt und hat zuletzt doch einstimmig beschlos
sen, diesen Ankauf zu beschließen und dadurch 
dem Antrage der Landesregierung zuzustimmen. 
Der Antrag der ursprünglichen Vorlage lautet: 
„Der Ankauf der bundeseigenen Liegenschaft Jo-
hann-Fux-Gasse 33 durch das Land Steiermark um 
den Betrag von 400.000 S zuzüglich der mit 
40.000 S zu begrenzenden Nebengebühren wird 
genehmigt. Der Gesamtaufwand von 440.000 S be
lastet die Post 92,10 des a.-o. Landesvoranschlages 
mit der Bezeichnung „Ankauf von Liegenschaften'. 
Die Bedeckung hiefür ist durch bereits erzielte 
Mehreinnahmen bei der Finanzpost 92,106 „Erlöse 
aus Vermögensveräußerungen" gegeben. 

Dieser ursprüngliche Antrag ist nunmehr als 
Absatz 1 zu bezeichnen und es sollen dem Ab
satz 1 zwei weitere Absätze zugefügt werden, die 
folgenden Inhalt haben: 

„2. Die obige Zustimmung wird an die Bedin
gung geknüpft, daß der als Spielplatz in Aussicht 
genommene Teil des Objektes mit Abschluß des 
Kaufvertrages frei gemacht wird. 

3. Die Landesregierung wird eingeladen, bei 
Freiwerden von Wohnungen des Hauses diese 
Räume für Zwecke des Landesschülerheimes zu 
verwenden." 

Ich darf Sie bitten, diesem gesamten Antrag 
Ihre Zustimmung zu geben. 

Präsident: Wortmeldung liegt keine vor, ich 
bringe daher den Antrag des Herrn Berichterstat
ters zur Abstimmung und ersuche die Abgeordne
ten, die ihm zustimmen, eine Hand zu erheben. 
(Geschieht.) 

Der Ant rag ist angenommen. 

Damit ist die heutige Tagesordnung erledigt. 

Im Einvernehmen mit den Obmännern der im 
Landtag ver t re tenen Parteien schlage ich vor, mit 
der heutigen Sitzung die Herbst tagung zu schlie
ßen. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die diesem Vor
schlag zustimmen, eine Hand zu erheben. {Ge
schieht.) 

Der Vorschlag ist angenommen. 

Hoher Landtag! Wenn ich auf die Tätigkeit des 
Steiermärkischen Landtages in der Herbst tagung 
zurückblicke, kann ich erwähnen, daß der Steier-
märkische Landtag in dieser Tagung außer einer 
großen Anzahl verschiedener Vorlagen das Gesetz 
über den Landesvoranschlag 1960, die Gemeinde-
wahlordnungsnovelle 1959 sowie die Gemeindebe
dienstetengesetznovelle 1959 beschlossen hat. 
Außerdem wurden auch die Gesetze über zwei 
Hauptschulen zum Beschluß erhoben. 

Ich kann daher den Landtagsabgeordneten, im 
besonderen den Obmännern und Mitgliedern der 
Landtagsausschüsse und den Regierungsmitglie
dern, für die in der Herbsttagung geleisteten wort
vollen Arbeiten den Dank aussprechen. Dieser 
Dank richtet sich auch an die Beamtenschaft unse
res Landes, die uns in unseren Arbeiten wesent
lich unterstützt hat. Ich schließe hiemit die Herbst
tagung und die heutige Sitzung. 

Die nächste Landtagssitzung, mit der die Früh-
jahrstagung eröffnet wird, wird für Donnerstag» 
den 25. Februar, in Aussicht genommen. Die Sit
zung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung um 16 Uhr.) 

Steierm. Landesdruckerei, Graz. — 2628-60 
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